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Abkürzungsverzeichnis

NMRI Nationale Menschenrechtsinstitution
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
IStGH Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag
SKMR Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte

INDH Institution nationale des droits de l’homme
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
CPI Cour Pénale Internationale à La Haye
CSDH Centre suisse de compétence pour les droits humains
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Mit seiner Botschaft vom 29. Mai 2019 beantragte der Bundesrat dem Parlament, die
jüngsten Änderungen des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs zu
ratifizieren. Die Versammlung der Vertragsstaaten des Römer Statuts hatte im
Dezember 2017 beschlossen, die Zuständigkeit des IStGH dahingehend zu erweitern,
dass er die Verwendung von biologischen Waffen, von Waffen, die durch Splitter
verletzen, die durch Röntgenstrahlen nicht entdeckt werden können, sowie von
blindmachenden Laserwaffen als Kriegsverbrechen ahnden kann. Gemäss der Botschaft
ist die Verwendung der genannten Waffentypen in der Schweiz bereits seit 2011
verboten. Mit der Ratifikation leiste die Schweiz ihren Beitrag zur Bekämpfung der
Straflosigkeit bei den schlimmsten Verbrechen und trage zur Umsetzung der
verfassungsmässigen Grundsätze der Schweizer Aussenpolitik – Friedenssicherung,
Stabilität und Wohlstand – bei, erläuterte Bundesrat Ignazio Cassis dem
Nationalratsplenum. Wie es ihm seine Rechtskommission einstimmig (bei 5
Enthaltungen) beantragt hatte, nahm der Nationalrat den Bundesbeschluss über die
Genehmigung der Änderungen des Römer Statuts in der Herbstsession 2019 mit 106 zu
57 Stimmen bei 3 Enthaltungen diskussionslos an. Die Gegenstimmen und Enthaltungen
stammten allesamt aus der SVP-Fraktion, aus deren Reihen niemand zustimmte. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2019
KARIN FRICK

Datenschutz und Statistik

Einstimmig und unverändert nahm der Nationalrat in der Herbstsession das
totalrevidierte Bundesgesetz über die Bearbeitung von Personendaten durch das EDA
an. Das Gesetz enthalte keine neuen Datenbearbeitungen oder neue Kompetenzen für
das EDA, hielt Kommissionssprecher Gerhard Pfister (cvp, ZG) im Ratsplenum fest. Der
Entwurf bilde aber im Hinblick auf die neuen technologischen Möglichkeiten und
Herausforderungen im Bereich der Datenbearbeitung einen klareren Rechtsrahmen als
bisher und nehme einige Tätigkeiten des EDA, die bis anhin in einer Verordnung
geregelt waren, ins formelle Gesetz auf. Bundesrat Ignazio Cassis betonte, in einer
Demokratie sei es wichtig, dass sich das Regierungshandeln auf klare und transparente
Rechtsgrundlagen abstütze. Das neue Gesetz, das mit der laufenden Totalrevision des
Datenschutzgesetzes vereinbar sei, verbessere die Vorhersehbarkeit der
Datenverarbeitung für aussenpolitische Zwecke und verleihe ihr die demokratische
Legitimität und parlamentarische Kontrolle, die sie verdiene. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2020
KARIN FRICK

Grundrechte

Rund zwei Jahre nach dem Beschluss des Bundesrates für die Schaffung einer
nationalen Menschenrechtsinstitution (NMRI) und rund eineinhalb Jahre nach Ablauf
der Vernehmlassungsfrist zum entsprechenden Bundesgesetz fehlte von der neuen
Institution «immer noch jede Spur», wie das St. Galler Tagblatt im Mai 2019
konstatierte. Schuld an der Verzögerung, so der einheitliche Tenor in der Presse, sei
Aussenminister Ignazio Cassis, der das Projekt, das noch von seinem Vorgänger Didier
Burkhalter aufgegleist worden war, nun «auf die lange Bank» schiebe, wie die NZZ
titelte. Es wurde gemutmasst, der neue EDA-Vorsteher sei mit der in der
Vernehmlassung vorgeschlagenen Version nicht zufrieden und plane die Entschlackung
des Projekts, zumal nach den ablehnenden Stellungnahmen der SVP und der FDP die
Chancen im Parlament nicht besonders gut stünden. Ausser Spekulationen blieben den
beteiligten Akteuren mangels amtlicher Informationen allerdings nur wenige
Möglichkeiten; das EDA liess gemäss St. Galler Tagblatt einzig verlauten, man arbeite an
einer mit den Pariser Prinzipien konformen Institution, die voraussichtlich im Januar
2021 den Betrieb aufnehmen werde. «Man hält uns hin», beklagte sich Eugen David,
Präsident des Beirats des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte
(SKMR) – immerhin des Pilotprojekts, das durch die NMRI abgelöst werden sollte – in
der NZZ. Skepsis bezüglich der Fortführung des Projekts breitete sich allmählich nicht
nur bei der SKMR und einigen Menschenrechtsorganisationen, sondern auch in
parlamentarischen Kreisen aus. SP-Nationalrätin Yvonne Feri (sp, AG) fragte den

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.06.2019
KARIN FRICK
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Bundesrat mittels Interpellation (Ip. 19.3443), wie es um die Zukunft des SKMR stehe,
dessen Pilotphase Ende 2020 ende, und wie die Regierung gedenke, einen bruchlosen
Übergang zur neuen Institution sicherzustellen. Im Juni doppelte BDP-Ratskollegin
Rosmarie Quadranti (bdp, ZH) mit einer Motion (Mo. 19.3610) nach und forderte den
Bundesrat nachdrücklich auf, «die Gesetzesvorlage zur Schaffung einer nationalen
Menschenrechtsinstitution (NMRI) dem Parlament rasch zu unterbreiten». 3

Mit 100 zu 90 Stimmen bei einer Enthaltung nahm der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2020 eine Motion Quadranti (bdp, ZH) an, mit der die BDP-
Nationalrätin den Bundesrat aufforderte, die Vorlage zur Schaffung der nationalen
Menschenrechtsinstitution (NMRI) rasch dem Parlament zu unterbreiten sowie eine
Übergangslösung unter Beibehaltung des Status quo mit dem Schweizerischen
Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) sicherzustellen, bis die neue Institution
ihre Arbeit aufnehmen wird. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Bundesrat die
entsprechende Botschaft bereits zuhanden des Parlaments verabschiedet, weshalb die
Annahme der Motion nunmehr symbolischen Charakter hatte. Quadranti hatte den
Vorstoss nach längerem Stillstand des Projekts bereits im Sommer 2019 eingereicht,
worauf er aber von SVP-Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH) bekämpft und die Diskussion
vorerst verschoben worden war. Nach dem Ausscheiden Quadrantis aus dem Rat am
Ende der Legislaturperiode war die Motion von ihrem Parteikollegen Martin Landolt
(bdp, GL) übernommen und im Frühjahr 2020 erneut dem Nationalrat vorgelegt
worden. Bekämpfer Gregor Rutz äusserte Zweifel am Nutzen einer solchen Institution
für die Schweiz, die seiner Ansicht nach «dasjenige Land auf diesem Planeten [sei], das
die Menschenrechte am besten schütz[e]», weil nämlich das Stimmvolk über deren
Einhaltung wache. Anstatt einer neuen Institution schlug er vor, die Stimmbevölkerung
als Menschenrechtsinstitution akkreditieren zu lassen, was vom zuständigen Bundesrat
Ignazio Cassis als «interessante[r] Ansatz» zur Kenntnis genommen wurde. Es gebe
durchaus «Raum für gute Impulse» und er freue sich auf die materielle Beratung des
Geschäfts zur Schaffung der NMRI, schloss der Aussenminister. 4

MOTION
DATUM: 12.03.2020
KARIN FRICK

1) AB NR, 2019, S. 1666 f.; BBl, 2019, S. 3909 ff.; BBl, 2019, S. 3923 ff.
2) AB NR, 2020, S. 1711 ff.; BBl, 2020, S. 1349 ff.
3) Ip. 19.3443; Mo. 19.3610; SGT, 13.5.19; NZZ, 27.5.19
4) AB NR, 2020, S. 342 f.
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